
Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen 
 
Allgemeines 
 
Wir liefern ausschließlich zu den nachstehenden Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. Diese gelten auch dann, wenn bei einem späteren Geschäft 
auf sie nicht ausdrücklich Bezug genommen wird. 
Unsere Bedingungen gelten ausschließlich, entgegenstehende oder von unseren Bedingungen abweichende Bedingungen des Besteller – insbesondere 
Einkaufsbedingungen – erkennen wir nicht an , es sei denn wir hätten ausdrücklich schriftlich ihrer Geltung zugestimmt. Unsere Bedingungen gelten auch dann, 
wenn wir in Kenntnis entgegenstehender oder von unseren Bedingungen abweichender Bedingungen des Bestellers die Lieferung an den Besteller vorbehaltlos 
ausführen. Unsere Angebote sind freibleibend. Bestellungen sind für uns nur verbindlich, soweit wir sie bestätigen oder Ihnen durch Übersendung der Ware 
nachkommen. Alle Vereinbarungen, die zwischen uns und dem Besteller zwecks Ausführung dieses Vertrages getroffen werden, sind in diesem Vertrag 
schriftlich niederzulegen.  Unsere Verkaufsbedingungen gilt auch für alle zukünftigen Geschäfte mit dem Besteller. 
 
Verkaufspreise: 
 
Die Berechnung der Ware erfolgt zu den am Tage der Auftragsbestätigung gültigen Preisen, bzw. den mit Ihnen Vereinbarten Preisen zuzüglich der hierauf 
entfallenden Mehrwertsteuer in gesetzlicher Höhe. 
 
Zahlungsbedingungen: 
 
Unsere Rechnungen sind vorbehaltlich abweichender schriftlicher Vereinbarung mit dem Erhalt der Rechnung sofort zahlungsfällig und ohne jeden Abzug 
spätestens zum in der Rechnung angegebenen letzten Zahlungstermin frei Zahlungsstelle an uns zu bezahlen. Der Käufer kommt durch eine Mahnung nach 
Fälligkeit in Zahlungsverzug, ohne Mahnung mit Ablauf des in der Rechung angegebenen Zahlungsdatums der Zahlung nicht nach, sind wir berechtigt, für jede 
Mahnung € 5,00 zu berechnen. Gerät der Käufer mit der Zahlung einer Rechnung in Verzug, werden alle Forderungen gegen den Käufer aus der 
Geschäftsbedingung sofort zur Zahlung fällig. Zu weiteren Lieferungen sind wir dann nur noch gegen Vorauskassa verpflichtet. 
 
Aufrechnung und Zurückbehaltung 
 
Nur unbestrittene oder rechtskräftig festgestellte Forderungen berechtigen den Käufer zur Aufrechnung oder Zurückbehaltung. Der Ausschluss des 
Zurückbehaltungsrechts gilt nicht, wenn der Gegenanspruch auf demselben Vertragsverhältnis beruht. Ist der Käufer Kaufmann, steht ihm weder die Einrede des 
nicht erfüllten Vertrages noch des Zurückbehaltungsrecht wegen Gegenansprüche zu. 
 
Lieferzeit, Lieferverhinderung, Höhere Gewalt 
 
Wir sind bemüht, Ihre Wünsche bezüglich Lieferzeiten zu berücksichtigen. Verbindliche Lieferzeiten bedürfen der gesonderten schriftlichen Vereinbarung. 
Geraten wir aus Gründen, die wir zu vertreten haben, in Lieferverzug und beruht der Verzug auf Vorsatz oder Fahrlässigkeit oder stellt dieser eine wesentliche 
Pflichtverletzung dar, bleibt es bei der gesetzlichen Haftung. Diese ist jedoch im Falle einer nur fahrlässigen Pflichtverletzung auf den jeweils vorhersehbaren 
Schaden begrenzt. Die Einhaltung unserer Lieferverpflichtung setzt die rechtzeitige und ordnungsgemäße Erfüllung der Verpflichtungen des Bestellers voraus. 
Kommt der Besteller in Annahmeverzug oder verletzt er sonstige Mitwirkungspflichten, so sind wir berechtigt, den von uns zu vertretenden Schaden, 
einschließlich etwaiger Mehraufwendungen, zu verlangen. In diesem Fall geht auch die Gefahr zufälligen Untergangs und zufälliger Verschlechterung der 
Kaufsache in dem Zeitpunkt auf den Besteller über, indem dieser in Annahmeverzug gerät. Fälle höherer Gewalt suspendieren die Vertragsverpflichtung der 
Parteien für die Dauer der Störung und im Umfang Ihrer Wirkung. Überschreiten die sich daraus ergebenden Verzögerungen den Zeitraum vom 6 Wochen, so 
sind beide Vertragspartner berechtigt, hinsichtlich des betroffenen Leistungsumfangs vom Vertrag zurückzutreten. Sonstige Ansprüche bestehen nicht. 
 
Eigentumsvorbehalt: 
 
Wir behalten uns das Eigentum an der gelieferten Ware vor. Dieser Eigentumsvorbehalt bleibt bis zu Bezahlung aller unserer Forderungen aus der 
Geschäftsverbindung bestehen. Dies gilt auch, wenn vom Käufer einzelne Rechnungen bezahlt sind. Der Käufer verpflichtet sich, die Eigentumsvorbehaltsware 
zu vollständigen Erfüllung unserer sämtlichen Forderungen weder mir Rechten Dritter zu belasten, noch einem Dritten zur Sicherung zu übereignen. Er 
verpflichtet sich, uns sofort zu benachrichtigen, wenn die Ware für Dritte gepfändet oder sonstige Rechte an ihr geltend gemacht werden. Der Käufer hat uns die 
zur Wahrung unseres Recht erforderlichen Auskünfte zu erteilen und seine Unterlagen zu getreuen Händen zu überlassen. Sämtliche Interventionskosten trägt der 
Käufer. Wir sind berechtigt, auf die zurückgenommenen Waren ohne Nachweis Abschläge bis zu 20% vom Rechnungsbetrag vorzunehmen, sofern der Käufer 
nicht nachweist, dass keine oder eine wesentlich geringere Wertminderung entstanden ist. Der Käufer ist uns für jede Art der weitergehenden Wertminderung, 
die die gelieferte Ware bei ihm erleidet, ersatzpflichtig. 
 
Versendungsgefahr: 
 
Die Beförderung der Ware von uns bzw. ab unserem Lager Pölfing - Brunn zum Bestimmungsort des Käufers erfolgt auf dessen Rechnung und Gefahr. 
 
Mängelgewährleistung: 
 
Liegt ein von uns zu vertretender Mangel vor, kann der Käufer zunächst nur Nacherfüllung, also nach Wahl des Käufers Beseitigung des 
Mangels(Nachbesserung) oder die Lieferung einer mangelfreien Sache (Ersatzlieferung) verlangen. Wir können die vom Käufer gewählte Form der 
Nacherfüllung verweigern, wenn Sie uns mit unverhältnismäßigen Kosten möglich ist, insbesondere aufgrund des Wertes der Sache in mangelfreiem Zustand, 
der Bedeutung des Mangels und/oder der Frage, ob auf die jeweils anderen Art der Nacherfüllung ohne erhebliche Nachteile für den Käufer zurückgegriffen 
werden könnte in diesem Fall ist der Käufer und die jeweils andere Ausprägung des Nacherfüllungsanspruchs beschränkt. Auch dieser Art des 
Nacherfüllungsanspruchs können wir die Einrede der unverhältnismäßigen Kosten entgegenhalten. 
Zeigt der Käufer uns einen Mangel an und übt er sein Wahlrecht bezüglich der Art der Nacherfüllung in dieser Anzeige nicht aus, sind wir berechtigt, dem 
Käufer eine angemessene Frist zur Ausübung seines Wahlrechts zu setzen und nach deren erfolglosem Ablauf die Nacherfüllung nach unserer Wahl 
vorzunehmen. Mängelanzeigen und Rügen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Für den Fall des Fehlschlagens der Nacherfüllung bleibt dem Käufer 
das Recht vorbehalten, nach seiner Wahl vom Vertrag zurückzutreten oder den Kaufpreis zu mindern. Das Recht des Käufers, Schadenersatz zu verlangen, bleibt 
nach Maßgabe der Haftung und Haftungsbeschränkungen unberührt. Werden uns offensichtliche Mängel nicht innerhalb von 14 Tagen nach Wareneingang 
angezeigt, ist unsere Sachmängelhaftung ausgeschlossen.  
Daten, Angaben, Abbildungen, Beschreibungen und Maße sind verbindlich und dienen nur der Veranschaulichung. Für deren Richtigkeit übernehmen wir keine 
Gewähr, sie befreien den Käufer nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. 
 
Haftung, Haftungsbeschränkung: 
 
Soweit sich nachstehend nichts anderes ergibt, sind weitergehenden Ansprüche gegenüber Mängelgewährleistungen des Bestellers –gleich aus welchen 
Rechtsgründen- ausgeschlossen. Wir haften deshalb nicht für Schäden, die nicht am Liefergegenstand selbst entstanden sind, Insbesondere haften wir nicht für 
entgangenen Gewinn oder sonstige Vermögensschäden des Bestellers. Sofern die Schadensursache auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruht, haften wir nach 
den gesetzlichen Bestimmungen. Die gilt auch, wenn der Besteller wegen des Fehlens einer garantierten Beschaffenheit der Sache Schadensersatz statt der 
Leistung begeht. Im Falle von uns nicht zu vertretende Nebenspflichtsverletzungen ist das Recht des Käufers vom Vertrag zurückzutreten, ausgeschlossen. Dies 
gilt nicht für Nebenspflichtsverletzungen, die in der Lieferung neu hergestellter mangelfreier Sachen bestehen. 
 
Erfüllungsort, Gerichtsstand, Rechtswahl 
 
Erfüllungsort ist 8544 Pölfing – Brunn und Gerichtsstand ist das für 8544 Pölfing – Brunn zuständige Gericht. Im Übrigen ist der Gerichtsstand für Klagen gegen 
den Käufer das für 8544 Pölfing – Brunn zuständige Gericht, wenn der Käufer nach Abschluss des Vertrages seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort 
ins Ausland verlegt hat bzw. seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort nicht bekannt ist, das Zuständige Gericht für 8544 Pölfing – Brunn. Es gilt 
ausschließlich das Recht der Republik Österreich unter Ausschluss des einheitlichen UN –Kaufrechtes. 

 


